
 

 

 

 
Lörrach, im April 2014 

 
Mandantenrundschreiben „Heilberufe“ I. Quartal 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante 

Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass 

bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 

 

Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
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1. Neue Frist für SEPA-Überweisung 

Kernaussage 

 Die Frist für die Umstellung von Lastschriften und Überweisungen auf das europäische SEPA-

System ist um 6 Monate verlängert worden. Banken und Zahlungsdienstleister dürfen daher 

innerhalb dieser verlängerten Frist weiterhin Zahlungen bearbeiten, die nicht im SEPA-Format 

getätigt worden sind. 

Hintergrund 

 SEPA steht für "Single Euro Payments Area", die Schaffung eines einheitlichen europäischen 

Zahlungsverkehrsraum. In der im Jahr 2012 verabschiedeten SEPA-Verordnung war vorgesehen, 

dass ab dem 1.2.2014 sämtliche Überweisungen und Lastschriften in Euro nur noch in einem 

Format erfolgen sollten, als SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften. Statistiken zeigten 

jedoch, dass ein reibungsloser Übergang zu SEPA vor allem bei kleineren und mittleren 

Unternehmen bis zu diesem Termin nicht gewährleistet war. Auf Vorschlag der Europäischen 

Kommission stimmten zunächst die EU-Regierungen und schließlich auch das EU-Parlament 

einer Verlängerung der Umsetzungsfrist zu. Durch SEPA sollen Zahlungen in Euro innerhalb der 

Europäischen Union schneller und kostengünstiger durchgeführt werden, in dem das 

kostenintensive Nebeneinander von inländischen Zahlungsverkehrsprodukten und SEPA-

Produkten entfällt. 

Konsequenz 

 Die Umstellungsfrist ist zwar verlängert worden, jedoch haben insbesondere kleinere und mittlere 

Unternehmen in dieser Zeit dafür Sorge zu tragen, alles Erforderliche für eine fristgerechte 

Umstellung zu veranlassen. Denn ab dem 1.8.2014 dürfen Banken und Zahlungsdienstleister 

dann wohl endgültig keine Zahlungen mehr bearbeiten, die nicht im SEPA-Format getätigt worden 

sind, sollte es nicht zu einer weiteren Verlängerung der Frist kommen. 

2. Fettabsaugung kann außergewöhnlich sein 

Kernproblem 

Krankheitskosten sind als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuer abzugsfähig, 

soweit sie zwangsläufig sind und die zumutbare Eigenbelastung überschreiten. Die medizinische 

Erforderlichkeit von Maßnahmen lässt sich dann schwer beurteilen, wenn diese nicht eindeutig 

nur der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen. Kosmetische Operationen können z. B. 

infolge psychischer Erkrankung durchaus zwangsläufig sein. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat vor 

einigen Jahren die Aufwendungen für eine operative Fettabsaugung und Behandlung 

herabgesunkener Augenlider nicht anerkannt. Damals scheiterte der Abzug jedoch bereits an 

dem "formalisierten Nachweisverlangen" durch amts- oder vertrauensärztliches Attest, das vor 

Beginn der Maßnahme eingeholt werden musste. Mittlerweile kann eine Verordnung des 

Hausarztes ausreichen, so dass sich die Gerichte zukünftig vielmehr mit dem Krankheitsbild 

auseinandersetzen müssen. Das muss aber nicht von Nachteil sein, wie ein Urteil des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts (FG) zeigt. 

Sachverhalt 

Die 1968 geborene, 168 cm große und 63 kg schwere Steuerpflichtige klagte über Schwellung 

und Schmerzen der unteren Extremitäten wegen eines Lip-/Lymphödems beider Beine. Ein Arzt 

empfahl ihr die frühzeitige Behandlung zur Vermeidung von Folgeschäden. Allein die sportliche 

Betätigung reichte dafür nicht aus, weil das zu Schmerzen in den Fettpolstern führte. Auch den 

Erfolg einer Diät schloss der behandelnde Arzt wegen einer diagnostizierten Fettanlagestörung 

aus. Die heilende Operation und Fettabsaugung kostete 5.500 EUR, deren Berücksichtigung das 

Finanzamt verweigerte. 

 
 



 

 
 
 
Entscheidung 

Das FG ließ den Abzug der Aufwendungen zu. Eine berücksichtigungsfähige Krankheit liegt nach 

Auffassung der Richter dann vor, wenn es sich nicht um einen allenfalls als missliebigen 

anzusehenden, sondern um einen anormalen Zustand handele, der einer medizinischen 

Behandlung bedürfe. Liege eine Krankheit in diesem Sinne vor, entscheide allein der 

Steuerpflichtige, welche Aufwendungen er für die Linderung seiner Krankheit tragen wolle. 

Berücksichtigungsfähig seien allerdings nur medizinisch indizierte Aufwendungen, also diejenigen 

diagnostischen oder therapeutischen Verfahren, deren Anwendung in einem Erkrankungsfall 

hinreichend gerechtfertigt sei. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Klägerin vor der 

Durchführung der Operation keine Kostenübernahme der Versicherung geprüft habe. 

Konsequenz 

Das Urteil des FG ist rechtskräftig. Die sich wie ein ärztliches Gutachten lesende 

Urteilsbegründung zeigt, dass sich im Einzelfall mithilfe der Diagnose eines Arztes des 

Vertrauens ein steuerlicher Vorteil erreichen lässt. Der Amtsarzt ist nur noch in Einzelfällen 

Voraussetzung für den steuerlichen Abzug, z. B. bei Kuren, Psychotherapie, allgemeinen 

Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens als medizinische Hilfsmittel oder wissenschaftlich 

nicht anerkannten Behandlungsmethoden. 

3. Notdienstpauschale für Apotheken unterliegt nicht der Umsatzsteuer 

Einführung 

Mit Wirkung vom 1.8.2013 wurde eine Notdienstpauschale für Apotheken eingeführt. Apotheken 

erhalten für Notdienste einen pauschalen Zuschuss aus einem Fond, der vom Deutschen 

Apothekerverband e. V. errichtet wurde. Finanziert wird der Fond durch einen Festzuschlag (0,16 

EUR netto) auf bestimmte Arzneimittel. Unklar war aber bisher, ob die Finanzverwaltung die 

Notdienstpauschale als echten, nicht steuerbaren Zuschuss qualifiziert oder als steuerpflichtiges 

Entgelt. 

Neue Verwaltungsanweisung 

Das bayerische Landesamt für Steuern hat nun hierzu Stellung bezogen. Demnach stellt die 

Notdienstpauschale einen echten Zuschuss dar und unterliegt damit nicht der Umsatzsteuer. Der 

Festzuschlag zu den Arzneimitteln hingegen unterliegt als Entgelt für deren Lieferung der 

Umsatzsteuer. 

Konsequenzen 

Die genannten Grundsätze sind ab dem 1.8.2013 anzuwenden. Die Apotheken sollten die 

Notdienstpauschalen separat aufzeichnen, um eine korrekte Deklaration der Umsatzsteuer 

sicherzustellen. 

4. Wie umfangreich muss eine Rechtsbehelfsbelehrung sein? 

Kernaussage 

Jedem schriftlichen Steuerbescheid ist eine Belehrung darüber beizufügen, welcher Rechtsbehelf 

zulässig und binnen welcher Frist und bei welcher Behörde er einzulegen ist. Eine fehlende 

Rechtsbehelfsbelehrung macht den Bescheid grundsätzlich nicht unwirksam, sondern bewirkt, 

dass die Rechtsbehelfsfrist nicht zu laufen beginnt. Der Rechtsbehelf ist dann innerhalb eines 

Jahres möglich. Hierzu entschied der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich, dass die 

Rechtsbehelfsbelehrung in einem Steuerbescheid keinen Hinweis darauf enthalten muss, dass 

der Einspruch auch per E-Mail eingelegt werden kann. Es reicht vielmehr aus, wenn sie 

hinsichtlich der Formerfordernisse für die Einlegung eines Einspruchs den Gesetzeswortlaut der 

Abgabenordnung (AO) wiedergibt (hier: "schriftlich"). 

 
 
 



 

 
 
 
Sachverhalt 

Das Finanzamt hatte die Einkommensteuerbescheide des klagenden Steuerpflichtigen mit 

Rechtsbehelfsbelehrungen versehen, die hinsichtlich der Form der Einspruchseinlegung den 

Wortlaut der Abgabenordnung in der für die Streitjahre geltenden Fassung wiederholten. Der 

Kläger legte erst einige Monate nach Bekanntgabe der Bescheide Einsprüche ein, die das 

Finanzamt wegen der Verletzung der Einspruchsfrist von einem Monat als unzulässig verwarf. 

Der Kläger machte demgegenüber geltend, die Rechtsbehelfsbelehrungen seien unvollständig 

gewesen, so dass die Jahresfrist zum Tragen kommen müsse. Das Finanzgericht gab ihm Recht 

und meinte, den Rechtsbehelfsbelehrungen hätte der Hinweis auf die Möglichkeit zur Einlegung 

eines Einspruchs per E-Mail gefehlt. 

Entscheidung 

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er sieht die Rechtsbehelfsbelehrungen als vollständig an. Nach 

dem Gesetz beginnt die Frist für die Einlegung eines Einspruchs zwar nur, wenn der Beteiligte 

über den Einspruch und die Finanzbehörde, bei der er einzulegen ist, deren Sitz und die 

einzuhaltende Frist in der für den Steuerbescheid verwendeten Form (schriftlich oder 

elektronisch) belehrt worden ist. Über die Form des Einspruchs selbst sei hiernach nicht 

(zwingend) zu belehren. Allerdings müsse eine Rechtsbehelfsbelehrung auch Angaben, die nicht 

zwingend vorgeschrieben seien, richtig, vollständig und unmissverständlich darstellen. Das sei 

jedoch der Fall, wenn der Wortlaut der insoweit maßgeblichen Vorschrift wiedergegeben werde. 

Konsequenz 

Rechtsbehelfsbelehrungen zu Steuerbescheiden müssen keinen Hinweis darauf enthalten, dass 

ein Einspruch auch per E-Mail erhoben werden kann; es genügt, wenn mitgeteilt wird, dass die 

Einspruchseinlegung schriftlich zu erfolgen hat. Der BFH hat mit dem aktuellen Urteil 2 frühere 

Entscheidungen bestätigt. 

5. KSt-Befreiung für Abgabe von Zytostatika durch Krankenhausapotheke 

Kernaussage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Sommer 2013 entschieden, dass die Abgabe von 

Medikamenten zur Krebsbehandlung (sog. Zytostatika) durch eine Krankenhausapotheke zur 

sofortigen ambulanten Verabreichung an Patienten von der Körperschaftsteuer befreit ist, wenn 

das Krankenhaus, von dem die Apotheke betrieben wird, ein gemeinnütziger Zweckbetrieb ist. 

Die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf die Gewerbesteuer, wie sich aus einem weiteren 

Urteil vom selben Tag ergibt. 

Sachverhalt 

Bei einem gemeinnützigen Krankenhaus ist die Steuerbefreiung nicht auf die unmittelbare 

ärztliche und pflegerische Betätigung begrenzt. Sie erstreckt sich vielmehr auf alle typischerweise 

von einem Krankenhaus gegenüber seinen Patienten erbrachten Leistungen. Steuerfrei sind 

hiernach jedenfalls alle Einkünfte aus Tätigkeiten, die den Krankenhäusern gesetzlich zur 

Sicherstellung ihres Versorgungsauftrags übertragen sind und für die der 

Sozialversicherungsträger als Kostenträger für seine Versicherten deshalb grundsätzlich eintreten 

muss. 

Entscheidung 

Ob die Krankenhausapotheke zu öffentlichen Apotheken in Wettbewerb tritt, ist für den Umfang 

der Steuerbefreiung nach deutschem Recht ohne Belang. Der BFH hat aber darauf hingewiesen, 

dass das Gemeinnützigkeitsrecht aufgrund der Wettbewerbsrelevanz beihilferechtlichen 

Bedenken unterliegt. Diese Bedenken erlaubten dem BFH in dem entschiedenen Fall zwar nicht, 

die gesetzlich vorgesehene Steuerbefreiung zu verweigern. Der BFH hat jedoch klar zum 

Ausdruck gebracht, dass die EU-Kommission berufen wäre, die Steuerbefreiungen auf ihre  

 



 

 
 
 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu prüfen und den Gesetzgeber ggf. zu einer Anpassung der 

deutschen Rechtslage aufzufordern. 

Konsequenz 

Der Entscheidung kann keine Aussage zu der vergleichbaren umsatzsteuerrechtlichen 

Problematik entnommen werden. Der BFH hat in dem dazu anhängigen Revisionsverfahren das 

Verfahren ausgesetzt und die Frage der Steuerbefreiung dem Gerichtshof der Europäischen 

Union zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Ausgang jenes Verfahrens bleibt insoweit 

abzuwarten. 

6. Offenbare Unrichtigkeit: von Amts wegen zu berichtigen? 

Kernaussage 

Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Umsatzsteuererklärung vollständige und normgemäß und wird 

dementsprechend erklärungsgemäß veranlagt, kann es passieren, dass der Steuerpflichtige 

vergisst, seine geleisteten Umsatzsteuerzahlungen in der Einnahmeüberschussrechnung als 

Betriebsausgaben abzuziehen. Übernimmt das Finanzamt im Rahmen der Veranlagung dieses 

Versäumnis, stellt dies eine von Amts wegen zu korrigierende offenbare Unrichtigkeit dar. 

Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger versäumte in seinen Einnahmeüberschussrechnungen, die zuvor in den 

jeweiligen Umsatzsteuererklärungen angegebenen und erklärungsgemäß veranlagten 

Umsatzsteuervorauszahlen als Betriebsausgabe abzuziehen. Hingegen wies er die 

Vorsteuerbeträge vollständig und zutreffend auf der Einnahmeseite aus. Das Finanzamt 

übernahm seine erklärten Einkünfte und erließ auf dieser Grundlage Bescheide, die 

bestandskräftig wurden. Als der Steuerpflichtige eine Änderung nach den Bestimmungen der 

Abgabenordnung (AO) beantragte, wies das Finanzamt seinen Antrag wegen Unanwendbarkeit 

dieser Rechtnorm und gleichzeitiger Bestandskraft der Einkommensteuerbescheide zurück. Vor 

dem Finanzgericht unterlag der Steuerpflichtige ebenfalls und ging bis zum Bundesfinanzhof 

(BFH). 

Entscheidung 

Vor dem BFH hatte der Steuerpflichtige schließlich Erfolg. Die Richter hoben das Urteil auf und 

verwiesen die Klage an das Finanzgericht zurück. Eine offenbare Unrichtigkeit kann seitens des 

Klägers (als Übernahmefehler des Finanzamts) oder seitens des zuständigen Finanzamts 

auftreten und liegt nach der Abgabenordung, wenn sie für jeden unvoreingenommenen Dritten 

eindeutig und klar erkennbar ist. Auslegungs- oder Verständnisfehler werden von der Norm 

ausgeschlossen. Ein solcher Fehler liegt im obigen Fall aber keineswegs vor, da der 

Steuerpflichtige die Umsatzsteuererklärung sinngemäß und zutreffend erklärte. Das Finanzamt 

setze die Umsatzsteuererklärungen regelmäßig mit den entsprechenden Umsatzsteuerzahlungen 

fest, sodass hier eine mangelnde Sachaufklärung ausgeschlossen werden musste. 

Konsequenz 

Offenbare Unrichtigkeiten können auch nach eingetretener Bestandskraft der Bescheide geändert 

werden und sind bei berechtigtem Interesse der Beteiligten zu berichtigen. Der BFH sah hier bei 

den Angaben des Steuerpflichtigen ein mechanisches Versehen als gegeben an, welche sich das 

Finanzamt zu eigen gemacht hatte. Folglich blieb die Änderung als notwendige Konsequenz. 

7. Steuerliche Trennung von nebeneinander ausgeübter gewerblicher und freiberuflicher 

Tätigkeit 

Kernaussage 

Gewerbliche (als Praxisbetreiber) und freiberufliche Tätigkeiten (als Behandelnder mit 

Mitarbeitern) eines Krankengymnasten, die nebeneinander ausgeübt werden, sind steuerliche 

getrennt zu behandeln, wenn dies nach dem Patientenstamm problemlos möglich ist oder der 

Tätigkeitsumfang geschätzt werden kann. 



 

 
 
 
Sachverhalt 

Die Klägerin betreibt seit 2001 eine eigene Praxis für Krankengymnastik. Sie beschäftigte in den 

Streitjahren jeweils 4 bis 5 festangestellte Mitarbeiter, die jeweils 20 bis 30 Wochenstunden tätig 

waren. Im Jahr 2007 kam es in der Praxis zu einer erheblichen Auftragszunahme, die von der 

Klägerin mit ihren angestellten Mitarbeitern alleine nicht zu bewältigen war, so dass die Klägerin 

in den Streitjahren 2007 bis 2009 zusätzlich jeweils 3 bis 4 Honorarkräfte beschäftigte. Die Praxis 

verfügte in den Streitjahren über 4 zugelassene Behandlungsräume, wovon ein Raum 

ausschließlich von der Klägerin genutzt wurde. Das Finanzamt behandelte die gesamten 

Einkünfte der Klägerin aus ihrer Praxis als gewerbliche Einkünfte. Es war der Ansicht, dass nach 

dem Umfang der Fremdleistungen – Gesamtumsatz rd. 300.000 EUR; Aufwand für Honorarkräfte 

100.000 EUR; Personalkosten über 50.000 EUR – keine eigenverantwortliche Tätigkeit der 

Klägerin mehr vorliege. Da somit weit über die Hälfte der Leistungen nicht unmittelbar von der 

Klägerin erbracht würden, könne nicht mehr davon gesprochen werden, dass sämtliche 

Leistungen den vom Bundesfinanzhof (BFH) geforderten "Stempel der Persönlichkeit" der 

Klägerin trügen. 

Entscheidung 

Die hiergegen erhobene Klage war nur teilweise erfolgreich. Im Urteil führt das Finanzgericht 

Hamburg aus, dass eine aufgrund eigener Fachkenntnisse eigenverantwortlich ausgeübte 

Tätigkeit eines Krankengymnasten nur vorliege, wenn er – hinausgehend über Erstgespräch, 

gelegentliche Kontrollen und Abrechnungskontrolle – bei jedem einzelnen Patienten auf die 

Behandlung Einfluss nehme und dazu jeweils selbst zumindest die Anamnese und 

zwischenzeitliche Kontrollen durchführe. Allerdings könne ein Krankengymnast nebeneinander 

sowohl eine gewerbliche (als Praxisinhaber) als auch und eine freiberufliche Tätigkeit (als selbst 

Behandelnder) ausüben. Die Tätigkeiten seien steuerlich getrennt zu behandeln, wenn eine 

Trennung z. B. nach den einzelnen behandelten Patienten ohne besondere Schwierigkeiten 

möglich sei oder der Umfang der Tätigkeit anhand bekannter Daten geschätzt werden könne. In 

dem entschiedenen Fall kam das Gericht unter Würdigung aller Umstände zu dem Ergebnis, dass 

in den Streitjahren jeweils ein freiberuflicher Anteil von 25 % des Gesamtgewinns als am 

wahrscheinlichsten anzunehmen sei. 

Konsequenz 

Gegen das Urteil des Finanzgericht Hamburg wurde Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH 

eingelegt, der nun das letzte Wort in dieser Sache hat. 

8. Auch falsch ausgestellte Kleinbetragsrechnungen lösen Umsatzsteuer aus 

Kernaussage 

Wer Umsatzsteuer unberechtigt oder unrichtig in Rechnung stellt, schuldet diese. Auch falsch 

ausgefüllte Quittungsblöcke können hier zum Verhängnis werden. 

Sachverhalt 

Ein Kleinunternehmer hatte Quittungen über die von ihm erbrachten Leistungen ausgestellt. In 

diese hatte er den Bruttobetrag und den Steuersatz, damals noch 16 %, eingetragen. Die im 

Quittungsblock enthaltenen Felder zum Netto- und Steuerbetrag füllte er hingegen nicht aus. 

Nach Überprüfung der Quittungen vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die Quittungen 

Kleinbetragsrechnungen (derzeit: Rechnungen bis 150 EUR) darstellten, in denen die 

Umsatzsteuer unberechtigt ausgewiesen sei. Es setzte daher Umsatzsteuer fest. Hiergegen 

klagte der Kleinunternehmer und gewann. Nach Ansicht des Finanzgerichts lag kein 

unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer vor, da kein Steuerbetrag ausgewiesen sei; allerdings 

ging es nun vor den Bundesfinanzhof (BFH). 

 
 



 

 
 
 
Entscheidung 

Entgegen der Vorinstanz kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass unberechtigt Umsatzsteuer 

ausgewiesen wurde. Dabei legt der BFH die zugrundeliegende Vorschrift, die den Ausweis eines 

Steuerbetrages fordert, bewusst über ihren Wortlaut hinaus aus. Er orientiert sich hierbei am 

Zweck der Vorschrift, der Gefährdung des Steueraufkommens entgegenzuwirken. Denn die 

Quittungen enthielten alle notwendigen Angaben (u. a. Bruttobetrag und Steuersatz), um als 

Kleinbetragsrechnungen anerkannt zu werden. Es besteht daher das Risiko, dass der Empfänger 

der Quittungen hieraus den Vorsteuerabzug geltend macht. 

Konsequenz 

Die Auslegung des BFH dürfte zutreffend sein. Wer auch immer Rechnungen oder ähnliche 

Dokumente ausstellt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er Umsatzsteuer schuldet, wenn er 

dem Empfänger den Vorsteuerabzug ermöglicht. Entscheidend ist allein die mögliche Gefährdung 

des Steueraufkommens. Ob diese tatsächlich eingetreten ist, weil z. B. dem Empfänger bekannt 

war, dass der Aussteller der Quittungen Kleinunternehmer ist, ist hierbei vollkommen unerheblich. 

Privatleute, Kleinunternehmer oder Unternehmer mit steuerfreien Umsätzen, z. B. Ärzte, sollten 

daher Rechnungen, Quittungen o. ä. mit der notwendigen Sorgfalt ausfüllen bzw. nicht alles 

ausfüllen was ihnen in die Quere kommt. 
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